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Empfehlungen für die Gestaltung einer Mindestlohnbescheinigung
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1. Allgemeine Darstellung der Einbeziehung der Tariftreue- und Vergabegesetze in den 
Vergabeprozess am Bsp. d. TVgG – NRW.

a) Das TVgG – NRW richtet sich an die ausschreibende Stelle, diese hat die 
Mustervertragsbedingungen zum Bestandteil der Ausschreibung zu machen. 

b) Durch Abgabe eines Angebotes verpflichtet sich der Bieter vertraglich, die 
besonderen Vertragsbedingungen z. B. vergaberechtlicher Mindestlohn, 
Frauenförderung und soziale Kriterien einzuhalten.  

c) Während der Durchführung des Liefer-, Dienstleistungs- oder Werkvertrages hat der 
Auftraggeber oder eine gesonderte Behörde das volle Kontrollrecht, ob die 
vertraglichen Vereinbarungen zum TVgG – NRW vom Bieter/Auftragnehmer, dessen 
Nachunternehmer oder Verleiher eingehalten werden.

d) Sofern im Bereich der Kontrolle durch den AG / Behörde ein Verstoß gegen die 
vertraglichen Vereinbarungen festgestellt wird, ergeben sich die nachfolgenden 
Sanktionsmöglichkeiten der öffentlichen Hand:

III. Haftungsübersicht der unterschiedlichen Tariftreue- und 
Vergabegesetze der Bundesländer


